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Sitzung: öffentlich Vorlage: 0367/2018 

 

Umbenennung der Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule des Kreises Heinsberg 

 

Beratungsfolge: 

28.05.2018 Schulausschuss 

05.06.2018 Kreisausschuss 

12.06.2018 Kreistag 

 

Finanzielle Auswirkungen: keine  

 

Leitbildrelevanz: 3.9 

 

Inklusionsrelevanz: ja 

 

 

Zum 01.08.2015 hat der Kreis Heinsberg die Trägerschaft der Mercator-Schule/Don-Bosco-

Schule übernommen. Vor diesem Zeitpunkt waren dies zwei selbstständige Schulen in der 

Trägerschaft von Förderschulzweckverbänden. Sonderschulrektor Driessen hat mit Schreiben 

vom 09.03.2018 gebeten, der Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule einen neuen Namen zu 

geben. Die Schulkonferenz hat in ihrer Sitzung am 28.02.2018 einstimmig den Beschluss ge-

fasst, der Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule zum Schuljahr 2018/2019 den Namen Jakob-

Muth-Schule zu geben. Jakob Muth war ein deutscher Professor (1927-1993), der durch sei-

nen Einsatz für die Integration behinderter Kinder in das Schulwesen bekannt wurde. Er war 

ein beherzter Lehrer, der eine eher ungewöhnliche und mit Brüchen versehene Kindheit, Ju-

gendzeit und Berufsausbildung durchlebte, bevor er sich der Pädagogik widmete.   

 

Gemäß § 6 Abs. 6 Schulgesetz NRW (SchulG) führt jede Schule eine Bezeichnung, die den 

Schulträger, die Schulform und die Schulstufe angibt. Bei Förderschulen ist auch der Förder-

schwerpunkt anzugeben, in dem sie vorrangig unterrichten. Der Name der Schule muss sich 

von dem anderer Schulen am gleichen Ort unterscheiden.  

 

Die Verwaltung schließt sich der Anregung der Schulkonferenz an, der Schule den Namen 

Jakob-Muth-Schule zu geben. In Deutschland tragen mehrere Schulen den Namen Jakob-

Muths. 

   

 

Beschlussvorschlag: 

 

Mit Wirkung vom 01.08.2018 trägt die derzeitige Mercator-Schule/Don-Bosco-Schule den 

Namen Jakob-Muth-Schule des Kreises Heinsberg, Förderschule der Primarstufe und der Se-

kundarstufe I mit den Förderschwerpunkten „Emotionale und soziale Entwicklung“, „Lernen“ 

und „Sprache“.   
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